
Abschri:[t

SCIILESWIG-HOLSTE IN ISCHES
OBERVERWA LTUN G SG ERIC[IT

\  t l l
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BESCFILUSS

ln der Verwaltungsrechtssache

des Herrn

Antragstellers und
Be schwe rd eg eg ners,

Proz.-Bev.:  Rechtsanwälte Köppen und andere,
Norderstraße 6,25782 Tel l ingstedt,  674lOG -

gegen

den Kreis

Aniragsgegner und
Beschwerdeführer,

Beigeladen:

Bundesrepubl ik Deutschland,
vertreten durch die Bundesrepubl ik Deutschland vertreten durch die Bundesagentur für
Arbejt - Agentur für Arbeit

Strertgegensta nd. Ausländerrecht (Ertei lung einer Er laubnls zu elner
Beschäft igung (Ausbi ldung)
Antrag gemeß g 123 VwGO -
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hat der 4.  Senat des Schleswrg Holsteinrschen Oberverwaltu ngsgenchts in Schleswrg
03 Ja nuar 2007 beschlossen

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des

Schleswig-Holsteinischen Verwa l tungsgerichls -  .14 Kammer -

vom 10. November 2006 wird zurückqewiesen.

Der Antragsgegner lrägt die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens.

Oer Wert des Streitgegenstandes wird für beide Instanzen auf

jeweils

5.000,-  Euro

festgesetzt.

Die Kosten des Eeigeladenen sind nichl erstattungsfä h ig

Dem Antragsteller wird für das Beschwe rdeverfahren Prozess

kostenhi l fe unter Beiordnung von Rechtsanwalt  Arno Köppen,

Tellingstedt, gewahrt.

G ründe :

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Schleswig-

Holsteinischen Verwaltung sg er ichts vom 10. November 2006 ist  in der Sache nicht be-

gründet.  Die zu ihrer Begründung dargestel l ten rechthctren Erwägungen, die al le in Ge

genstand der Prüfung durch den Senat s ind ($ 146 Abs 4 Satz 6 VwGO), stel len die Rich-

t igkei t  des Ergebnisses des angefochtenen Beschlusses nicht in Frage

Es kann insoweit  dahinstehen, ob -  wofür manches spr icht -  dem Antragstel ler noch wäh-

rend der Dauer des erst instanzl ichen Verfahrens ein Anordn u ng sanspruch nicht zur Sei te

stand, wei l  -  wje der Bergeladene erst  im Beschwerdeverfahren im Einzelnen dargestel l t

hat -  seinerzei t  d ie Zust immung zu dem vom Antragstel ler erstrebten Aufenthal tst i te l  zur

Ausübung einer Beschaft igung wegen vier konkret zur Verfügung stehender deutscher

Au sbi ldu ngsplatzsuchender mit  gleichart igem Berufswunsch zu Recht verweigert  worden

sein durf te.  Auch die tatbestandl ichen Voraussetzungen einer besonderen Härte inr Srnne

des $ 39 Abs. 1 AufenthG i .V.m. $ 7 BeschVerfV dürf ten zunächsl  schwerl ich vorgelegen

haben, wei l  '  wie vom Beigeladenen zutref fend ausgef ühr1 -  die angestrebte Normal is ie-
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rung der Lebenssi tual ion der Famil ie durch eine Arberts aufnahnre des Sohnes für dte An-

wendrtng der Härteregelung nicht ausgereichl  haben dÜrf te und dadurch bedingte

schlechte soziale und wirtschaftliche Verhältnisse auch auf Grund der {ehlenden RÜck-

kehrmögl ichkei t  in das Heimat land keine besonderen t jmstände zu begrÜnden vermÖgen,

sondern eine Vielzahl von Ausländern gleichartig betreffen.

Al l  d ies hat s ich indes in mÖgl icherweise recht l ich relevanter Weise dadurch geändert ,

dass der Antragstel ler die Berufsausbi ldung zwischenzeit l ich begonnen hat und ihn deren

nunmehriger nachträgl icher Abbruch auch in Ansehung des umstandes, dass dre Ausbi l

dungsstel le nicht (mehr) von anderen Bewerbern eingenommen werden konnte, im sinne

einer besonderen Härte nach Maßgabe der berei ts bezeiohneten VorsCht i f ten i r l  besonde-

rer,  eine Atypik kennzeichnenden weise tref fen kÖnnte. Es bedarf  in diesem Zusammen-

hang keiner weiteren Er läuterung, dass denr auf der Hand l iegenden Interesses des Arr-

t ragstel lers an der Fortsetzung des von ihm begonnenen AU s bi ld ungsverhäl tnisses eln

größeres Gewicht beizumessen ist  als dem al lgemeinen offent l ichen Interesse an der Eirr-

hal tung von aufenthal ts-  und arbei tsmarktrecht l ichen Best immungeir ,  d ie im konkreten

Einzel fal l  an sich bevorrecht igten Deutschen oder ihnen gleichgestel l ten Arbettnehmern

nicht mehr zum Vortei l  qereichen kÖnnen.

Die Kostenentscheidung folgt  aus den $$ 154 Abs. 2,  162 Abs.3, die Festsetzung des

Strei twertes beruht auf den $$ 53 Abs. 3,  52 Abs. 1 und 2 GKG

Dieser Beschluss ist  unanfechtbar ($ 152 Abs. '1 VwGO, $$ 68 Abs '1 Satz 5 '  66 Abs. 3

Satz 3 GKG).

Vors Richter am OVG Richter am OVG Richter am OVG


